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Datum 

10.01.2023 

das Vorhaben ist vom Standpunkt eines konsequenten Artenschutzes nach wie vor 
abzulehnen (vergl. auch unsere Stellungnahme vom 02.10.2021). 

Begründung: 

1. Das Gebiet nördlich von Eisenach zählt schon jetzt zu den am dichtesten mit 
Windkraftanlagen bebauten Flächen Thüringens. 

2. Zur Zeit liegt die Nabenhöhe der schon vorhandenen Anlagen bei 150 m. Durch die 
Länge der Rotorblätter (ca. 65 m) wird bereits eine Gesamthöhe von 215 m erreicht. 

3. Das beabsichtigte Projekt sieht nun den Neubau noch wesentlich höherer Anlagen vor, 
so dass auf den höchsten Erhebungen des Gebietes (die Kuppe liegt bei 380 m über 
NHN) bis zu 580 m über NHN erreicht werden könnten. Damit wäre ein nicht zu 
vertretender Eingriff in den Naturraum verbunden. 

4. Zahlreiche Vogel-, Fledermaus- und auch Insektenarten wären unmittelbar durch 

Kollision betroffen, was inzwischen durch eine kaum überschaubare Literatur belegt 
wird. 

5. Vor allem im Bereich der Zugrouten vieler Arten, beim Wechsel von den 
Sommerquartieren in die Winterquartiere (und umgekehrt), stellen WKA eine Gefahr 
dar, wobei Kleinvögel ebenso betroffen sein können wie große Arten (vergl. auch 
unsere Angaben zum Kranichzug in der Stellungnahme vom 02.10.2021). Eine 
entscheidende Rolle spielt hierbei die Zughöhe. Diese liegt im Durchschnitt bei 300 m; 
kann aber in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen auch deutlich davon 
abweichen. 
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6. Zusätzlich können Beunruhigung, Vergrämung und Barrierewirkungen auftreten, was 
dauerhafte Konsequenzen für Populationen und deren Entwicklung nach sich ziehen 
würde. Das stünde im Widerspruch zu § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot). 

7. Nach j~ngsten politischen Beteuerungen und den Forderungen, die auf der 
internationalen Artenschutzkonferenz in Montreal (12. - 19.12.2022} formuliert 
wurden, hat die Bewältigung der Klimakrise keinen Vorrang vor dem Erhalt der 
Artenvielfalt und der Lebensräume! 

8. Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein von Politik und an alle zuständigen 
Entscheidungsträger, die biologische Vielfalt der kulturhistorischen „Welterbe-Region" 
zwischen Wartburg und Hainich nicht noch weiter zu gefährden. 

Mit freundlichen Grüßen 
. l 

~,~ 
Ci/lt( 

Marti Görne 
leite der AAT 

Bearbeiter: Or. E. Lux 
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